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Der Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim kündigt folgende Sitzung der 
Verbandsversammlung 

am Mittwoch, 20.12.2022, 11:00 Uhr 
im Rathaus der Stadt Hildesheim, Markt 1, 31134 Hildesheim 

 

Tagesordnung 

 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der 
Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 
 

2. Genehmigung der Niederschrift vom 21.12.2021 
 

3. Abschlussprüfung für das Wirtschaftsjahr 2021 
Vorlage-Nr. 7/2022  
 

4. Neufassung der Abfallgebührensatzung inkl. der Gebührenvorkalkulation für 
das Jahr 2023 
Vorlage 08/2022 
 

5. Entgelte ab dem 01.01.2023 
Vorlage 09/2022 
 

6. Vorlage und Genehmigung des Wirtschaftsplanes/Haushaltssatzung 2023 
Vorlage 10/2022 
 

7. Mitteilungen 
 

8. Anfragen 
 

Hildesheim, den 04:12:2022 

 

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung 
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Hundesteuersatzung der Gemeinde Giesen 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
in der derzeit gültigen Fassung und des § 3 Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der 
derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Giesen in seiner Sitzung am 05.12.2022 
nachfolgende Hundesteuersatzung der Gemeinde Giesen beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
STEUERGEGENSTAND 

 
Gegenstand der Steuer ist das Halten von älter als drei Monate alten Hunden im 
Gemeindegebiet Giesen. Wird das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen, so ist davon 
auszugehen, dass er älter als drei Monate ist.  

 
 
 

§ 2 
STEUERPFLICHT, HAFTUNG 

 
(1) Steuerpflichtig ist die Hundehalterin / der Hundehalter. Hundehalterin / Hundehalter ist, 

wer einen oder mehrere Hunde im eigenen Interesse bzw. im Interesse seiner 
Haushaltsangehörigen in seinem Haushalt aufgenommen hat oder in einen Haushalt mit 
bestehender Hundehaltung einzieht. Ein zugelaufener Hund gilt als aufgenommen, wenn 
er nicht innerhalb von zwei Wochen abgegeben wird. 
 

(2) Alle nach Abs. 1 aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam 
gehalten. Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund oder mehrere Hunde, 
so sind sie Gesamtschuldner. 

 
(3) Als Hundehalterin / Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung 

genommen hat oder auf Probe/zum Anlernen hält, wenn nicht nachgewiesen werden 
kann, dass der Hund in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland 
bereits versteuert wird oder von der Steuer befreit ist. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall 
ein, wenn die Pflege, die Verwahrung, die Haltung auf Probe oder das Anlernen den 
Zeitraum von zwei Monaten überschreitet. 
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§ 3 

STEUERMAßSTAB UND STEUERSÄTZE 
 
(1) Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen. Sie beträgt jährlich: 

a. für den ersten Hund 72,00 €,  
b. für den zweiten Hund 84,00 €,  
c. für jeden weiteren Hund  102,00 €,  
d. für einen gefährlichen Hund (lt. § 4) 300,00 €. 

 
(2) Hunde, für die 

a. Steuerfreiheit (§ 5) oder 
b. Steuerbefreiung (§ 6) gewährt wird, 
c. sowie Hunde, die zum Zwingerbestand (§ 8) gehören, 
werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht berücksichtigt. Hunde, für die 
Steuerermäßigung (§ 7) gewährt wird, werden vorrangig mitgezählt. Bei der Berechnung 
der Hundesteuer nach § 3 Abs. 1 Buchstaben a bis c werden die gefährlichen Hunde 
gemäß § 4 mitgerechnet.  

 
 
 

§ 4 
GEFÄHRLICHE HUNDE 

 
(1) Gefährliche Hunde im Sinne der Satzung sind Hunde, deren Gefährlichkeit nach Abs. 2 

festgestellt worden ist. 
 
(2) Die Feststellung der Gefährlichkeit über das Halten von Hunden (NHundG) erfolgt durch 

die Fachbehörde nach § 7 des Nds. Gesetzes. Der Hund ist ab dem ersten Tag des 
Monats, in dem die Gefährlichkeit festgestellt wird, entsprechend § 3 Abs. 1 Buchstabe d 
zu besteuern. 

 
 
 

§ 5 
STEUERFREIHEIT 

  
Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gemeindegebiet aufhalten, ist das 
Halten derjenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in 
einer anderen Gemeinde/Stadt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland versteuern oder 
dort steuerfrei halten. 
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§ 6 
STEUERBEFREIUNG 

 
(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für  

a. Hunde, die in erforderlicher Anzahl gehalten werden von 
1. Forstbeamten und -angestellten sowie Forstschutzbeauftragten, welche im 

Privat-, Kommunal- und Staatsforstdienst beschäftigt sind. 
2. Berufsjägern, welche im Privat-, Kommunal- und Staatsforstdienst beschäftigt 

sind. 
Für Hunde der unter Ziffer 2. genannten Halter ist der Nachweis einer 
Eignungsprüfung vor einem Jagdfachverband beizubringen. Es werden lediglich 
die Hunde von der Steuer befreit, die für den jeweiligen besonderen Forst- und 
Jagdeinsatz erforderlich sind. Das Einsatzgebiet der unter 1. und 2. genannten 
Personenkreise muss hauptsächlich im Gemeindegebiet liegen. 

b. Blindenführhunde, 
c. einen Hund, welcher ausschließlich dem Schutz und der Hilfe einer blinden, tauben 

oder sonst hilflosen Person dient. Sonst hilflose Personen sind grundsätzlich solche 
Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „B“, „aG“ oder 

„H“ besitzen. Die Steuerbefreiung kann von der Vorlage des amtsärztlichen 
Zeugnisses abhängig gemacht werden.  
Bei Mehrpersonen-Haushalten wird die Befreiung nur gewährt, wenn die 
Hundehaltung speziell auf die im Haushalt lebende, hilfsbedürftige Person abgestellt 
ist und diese Person ohne den Hund auf anderweitige Hilfe angewiesen wäre.  

d. Hunde, die an Bord von - ins Schiffsregister eingetragenen - Binnenschiffen gehalten 
werden, 

e. Herdengebrauchshunde in erforderlicher Anzahl; soweit sie ausschließlich zu diesem 
Zwecke gehalten werden, 

f. Hunde, die von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend aufgenommen 
und vermittelt werden, die ansonsten im Gemeindegebiet verwahrlosen würden bzw. 
nicht mehr gehalten werden könnten, 

g. Hunde, die aus dem Tierheim o. ä.  Institutionen erstmalig von einer Halterin / einem 
Halter in einen Haushalt aufgenommen wurden. Hier gilt die Befreiung für die ersten 
12 Monate der Haltung, 

h. Diensthunde, die vom Zoll, von Polizei oder Bundespolizei aus dienstlichen Gründen 
gehalten werden. Ebenso befreit sind Sanitäts-, Schutz- oder Rettungshunde, die von 
entsprechenden anerkannten Organisationen gehalten werden. 
 

(2) Steuerbefreiung wird vom ersten Tag des folgenden Kalendermonats an gewährt, in dem 
der Antrag der Gemeinde zugegangen ist.  
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§ 7 
STEUERERMÄßIGUNG 

 

(1) Die Steuer ist auf Antrag auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von maximal 2 
Hunden, 
a. die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen eingesetzt werden. Als 

landwirtschaftliche Anwesen gelten Betriebe, welche gewerbsmäßig Ackerbau, 
Tierzucht, Obst-, Gemüse- oder Pflanzenanbau betreiben und von dem nächsten im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als 200 m entfernt liegen. Der Hund muss für 
den Einsatz als Wachhund geeignet sein. 

b. wenn die Hundehalterin / der Hundehalter  
1. Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende (ALG II ohne Zuschlag nach § 

24 SGB II) oder Sozialgeld nach dem SGB II, 
2. Kindergeldzuschlag nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 
3. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 
4. Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) oder 
5. Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherungsleistungen nach dem 3. Bzw. 4. 

Kapitel des SGB XII (einschl. gleichgestellte Personen der Bedarfsgemeinschaft) 
erhalten oder dem Grunde nach Ansprüche darauf haben würden, 

c. die für den Rettungs- und Katastrophendienst vorgesehen sind und deren Ausbildung 
und Eignung für diesen Zweck nachgewiesen wird. 

d. die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, wenn diese Gebäude von dem 
nächsten bewohnten Gebäude mehr als 200 m entfernt liegen und die Hunde die 
nötige Eignung als Wachhunde besitzen. 
 

(2) Steuerermäßigung wird vom ersten Tag des folgenden Kalendermonats an gewährt, in 
dem der Antrag der Gemeinde zugegangen ist. Steuerermäßigung wird für gefährliche 
Hunde gemäß § 4 nicht gewährt. 

 
 

§ 8 
ZWINGERSTEUER 

 

(1) Von Hundezüchtenden, die mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen Rasse 
(darunter eine Hündin im zuchtfähigen Alter) zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer auf 
Antrag in der Form einer Zwingersteuer erhoben. Der Zwinger und die Zuchttiere müssen 
in ein von einer anerkannten Hundezuchtvereinigung geführtes Zucht- oder Stammbuch 
eingetragen sein. Der Nachweis der Eintragung ist durch eine Bescheinigung der 
Hundezuchtvereinigung zu führen. 
 

(2) Als Zwingersteuer ist für jeden Zwinger der zweifache Steuersatz gemäß § 3 Abs. 1 
Buchstabe a zu erheben, in dem Hunde zu Zuchtzwecken gehalten werden, unabhängig 
von der Anzahl der Hunde. 

 

(3) Die Vergünstigung der Zwingersteuer entfällt, wenn in zwei aufeinander folgenden 
Kalenderjahren keine Hunde gezüchtet werden. 

 

(4) Steuerermäßigung für gefährliche Hunde nach § 4 wird nicht gewährt. 
 

(5) Das Halten selbstgezogener Hunde ist steuerfrei, solange sie sich im Zwinger befinden 
und nicht älter als sechs Monate sind. 
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§ 9 
ALLGEMEINE VORAUSSETZUNG FÜR DIE STEUERMÄßIGUNG UND DIE STEUERBEFREIUNG 

 
(1) Steuermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

a. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind, 
b. die Hundehalterin / der Hundehalter in den letzten fünf Jahren nicht wegen 

Tierquälerei bestraft wurde, 
c. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende, 

Unterkunftsräume vorhanden sind, 
d. in den Fällen des § 8 ordnungsgemäß Bücher über den Bestand, den Erwerb und die 

Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 
 

(2) Steuervergünstigungen werden auf Antrag gewährt. Dem Antrag sind die Unterlagen 
beizufügen, welche für die Prüfung der Befreiungsvoraussetzungen erforderlich sind. 
Werden diese Unterlagen auch nach gesonderter Aufforderung nicht innerhalb der 
gesetzten Frist nachgereicht, so ist der Antrag abzulehnen. Der Antrag auf 
Steuervergünstigung ist innerhalb von zwei Wochen nach Aufnahme des Hundes, bei 
versteuerten Hunden mindestens zwei Wochen vor Beginn des Monats, in dem die 
Steuervergünstigung wirksam werden soll, schriftlich bei der Gemeinde zu stellen. Die 
Zeiträume in denen keine Vergünstigung gewährt wird, werden nach §3 Abs. 1 
versteuert. 
 

(3) Die Steuervergünstigung gilt nur für die Hundehalterin / den Hundehalter, die / der diese 
beantragt haben und für die sie bewilligt wurde. 

 
(4) Entfallen die Voraussetzungen für eine Ermäßigung, so ist dies binnen zwei Wochen der 

Gemeinde anzuzeigen. 
 
 

§ 10 
BEGINN UND ENDE DER STEUERPFLICHT 

 
(1) Die Steuerpflicht beginnt  

- mit dem ersten Tag des auf die Aufnahme nach § 2 Abs. 1 folgenden 
Kalendermonats,  

- frühestens mit dem ersten Tag des folgenden Kalendermonats, in dem der Hund 3 
Monate alt wird, 

- bei Zuzug einer Hundehalterin / eines Hundehalters in die Gemeinde mit dem ersten 
Tag des auf den Zuzug folgenden Kalendermonats, 

- bei Hunden, die der Hundehalterin / dem Hundehalter durch Geburt von einer ihm 
gehaltenen Hündin zuwachsen, mit dem ersten Tag des Monats, in dem der Hund 6 
Monate alt wurde. 

 
(2) In den Fällen nach § 2 Abs. 3 beginnt die Steuerpflicht mit dem ersten Tag des Monats, 

in dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten wurde. 
 

(3) Bei Zuzug der Hundehalterin / des Hundehalters beginnt die Steuerpflicht mit dem 
ersten Tag des darauffolgenden Monats. 

 
(4) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund abgeschafft 

wird, abhandenkommt, stirbt oder die Hundehalterin / der Hundehalter wegzieht. 
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§ 11 
FESTSETZUNG UND FÄLLIGKEIT DER STEUERSCHULD 

  
(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt und erhoben. Erhebungszeitraum 

(Steuerjahr) ist das Kalenderjahr, an dessen Beginn die Steuerschuld entsteht. Beginnt 
die Steuerpflicht (§ 10 Abs. 1 bis 3) im Laufe des Kalenderjahres, gilt als 
Erhebungszeitraum der jeweilige Restteil des Jahres, für den die Steuerschuld mit dem 
Beginn der Steuerpflicht entsteht. Endet die Steuerpflicht (§ 8 Abs. 3 und § 10 Abs. 4) im 
Laufe des Erhebungszeitraumes, wird die Jahressteuer anteilig berechnet.  

 
(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.2., 15.5, 15.8 und 15.11. jeden 

Jahres fällig. Bei erstmaliger Heranziehung ist ein nach Abs. 1 Satz 2 festgesetzter 
Teilbetrag innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides 
fällig. 

 
(3) Auf nachträglichen Antrag kann die Zahlung der Jahressteuer zum 1.7. des Folgejahres 

erfolgen. Bei Neuanmeldung des Hundes mit gleichzeitiger Mitteilung, die Steuer als 
Jahressteuer begleichen zu wollen, wird der Betrag in einer Summe zum nächst 
möglichen Zahltermin fällig, in den Folgejahren sodann zum 1.7. des Jahres. 

 
(4) Der Steuerbescheid kann gemäß § 13 Abs. 1 NKAG mit anderen 

Heranziehungsbescheiden der Gemeinde zusammengefasst erteilt werden. 
 

(5) Für diejenigen Steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr die gleiche Hundesteuer wie im 
Vorjahr zu entrichten haben, kann die Hundesteuer durch öffentliche Bekanntmachung 
festgesetzt werden. Für die Steuerpflichtigen treten zwei Wochen nach dem Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an 
diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 

 
(6) Wer  

- einen in einer Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland versteuerten Hund erwirbt, 
- mit einem versteuerten Hund zuzieht,  
- an Stelle eines abgeschafften, abhandengekommenen oder verstorbenen Hundes 

einen neuen erwirbt,  
kann die Anrechnung der nachweislich bereits entrichteten, nicht erstatteten Steuer auf 
die für den gleichen Zeitraum zu entrichtende Steuer verlangen. 

 
 

§ 12 
SICHERUNG UND ÜBERWACHUNG DER STEUER 

  
(1) Die Hundehalterin / der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund bei der Gemeinde 

innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme oder nachdem der Hund 6 Monate alt 
wurde (wenn der Hund ihm durch Geburt zugewachsen ist) anzumelden. 
 

(2) In den Fällen nach § 2 Abs. 3 muss die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach 
dem Tage, an dem der Zeitraum von 2 Monaten überschritten wurde, erfolgen. Bei 
Fällen nach § 10 Abs. 3 muss die Anmeldung innerhalb der ersten zwei Wochen des auf 
den Zuzug folgenden Monats erfolgen. 

- 980 -



S e i t e  | 7 
 

(3) Bei der Anmeldung sind Name und Anschrift auch der bisherigen Hundehalterin / des 
bisherigen Hundehalters sowie tierbezogene Daten, insbesondere die Hunderasse, 
mitzuteilen. Bei Mischlingen sind mindestens zwei Hunderassen anzugeben. Der 
Wechsel einer Hunderasse ist der Gemeinde mitzuteilen. Es sind Dokumente (u.a. 
Versicherungspolice, Nachweis über den Erwerb/die Anschaffung, Nachweis über die 
Sachkunde, Anmeldung im Zentralen Hunderegister Niedersachsens und 
Heimtierausweis mit Chip- und Rassenachweis) vorzulegen. 

 
(4) Innerhalb von zwei Wochen muss der Gemeinde schriftlich mitgeteilt werden, wenn der 

Hund 
- veräußert oder 
- abgeschafft wurde,  
- abhandengekommen oder 
- gestorben ist.  
Dies gilt auch, wenn die Hundehalterin / der Hundehalter aus der Gemeinde wegzieht. 
Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der Abmeldung der 
Name und die Anschrift der neuen Hundehalterin / des Hundehalters anzugeben. Dies 
gilt auch, wenn ein zugewachsener Welpe weitergegeben wird.  

 
(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung weg, so ist 

dies binnen zwei Wochen nach Ablauf der Befreiung/Ermäßigung schriftlich bei der 
Gemeinde anzuzeigen. 

 
(6) Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgegeben, die bei der Abmeldung 

des Hundes wieder abgegeben werden müssen. Hundezüchtende Personen, die eine 
Zwingersteuer zahlen, erhalten 3 Hundesteuermarken. Hunde müssen außerhalb einer 
Wohnung oder eines umfriedeten Grundbesitzes eine gültige, deutlich sichtbare 
Hundesteuermarke tragen. Eine Ausnahme von der Tragepflicht einer Steuermarke 
besteht für Jagdhunde während des jagdlichen Einsatzes.  

 
(7) Die Hundehalterin / der Hundehalter ist verpflichtet, den Beauftragten der Gemeinde die 

gültige Hundesteuermarke auf Verlangen vorzuzeigen. 
 

(8) Bei Verlust der Hundesteuermarke wird der Hundehalterin / dem Hundehalter auf Antrag 
eine neue Hundemarke gegen Ersatz der Kosten ausgehändigt. Ist die 
Hundesteuermarke unleserlich geworden oder droht aufgrund einer Beschädigung der 
Marke der Verlust dieser, wird der Hundehalterin / dem Hundehalter nach Vorlage der 
alten Marke kostenfrei eine neue Hundesteuermarke zur Verfügung gestellt. 
 

(9) Grundstückseigentümer, Wohnungseigentümer und Wohnungsgeber sind auf Anfrage 
zur Mitteilung über die steuerpflichtige Person und zur Mitteilung aller für die Steuer 
erheblichen Tatbestände verpflichtet (§ 12 Abs. 1 Satz NKAG in Verbindung mit § 93 
Abgabenordnung). Zur wahrheitsgemäßen Auskunftserteilung ist auch die Hundehalterin 
/ der Hundehalter verpflichtet. 

 
(10) Die Gemeinde kann Hundesteuerbestandsaufnahmen durchführen oder durchführen 

lassen. Hierbei sind die Grundstückseigentümer, Wohnungseigentümer und 
Wohnungsgeber zum wahrheitsgemäßen Ausfüllen der ihnen von der Gemeinde 
übersandten Abfrage innerhalb der vorgeschriebenen Frist verpflichtet. Durch das 
Ausfüllen wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach § 12 Abs. 1 bis 4 nicht 
berührt. Entsprechendes gilt für mündliche Befragungen bei Hundebestandsaufnahmen. 

- 981 -



S e i t e  | 8 
 

§ 13 
ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG in seiner jeweils gültigen Fassung 

handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
a. als Hundehalterin / Hundehalter entgegen § 9 Abs. 4 den Wegfall der 

Voraussetzungen einer Steuervergünstigung nicht rechtzeitig anzeigt, 
b. als Hundehalterin / Hundehalter entgegen § 12 Abs. 1 bis 2 einen Hund nicht oder 

nicht rechtzeitig anmeldet, 
c. als Hundehalterin / Hundehalter entgegen § 12 Abs. 3 die Daten zum Vorbesitzer, 

zum Hund (z.B. die Rasse/Mischung) nicht oder falsch angibt bzw. den Wechsel der 
Hunderasse nicht oder nicht rechtzeitig mitteilt oder die erforderlichen Nachweise 
nicht erbringt, 

d. die Abgabe eines Hundes gemäß § 12 Abs. 4 nicht oder nicht fristgemäß anzeigt und 
die Daten zum neuen Besitzer nicht oder falsch angibt, 

e. als Hundehalterin / Hundehalter entgegen § 12 Abs. 6 einen Hund außerhalb seiner 
Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte, gültige 
Steuermarke umherlaufen lässt, 

f. als Hundehalterin / Hundehalter entgegen § 12 Abs. 7 die Steuermarke auf Verlangen 
eines Beauftragten der Gemeinde nicht vorzeigt, 

g. als Grundstückseigentümer, Wohnungseigentümer oder Wohnungsgeber sowie als 
Hundehalterin / Hundehalter entgegen § 12 Abs. 9 und 10 nicht wahrheitsgemäß 
Auskunft erteilt, 

h. als Grundstückseigentümer, Wohnungseigentümer oder Wohnungsgeber entgegen § 
12 Abs. 10 die von der Gemeinde übersandten Abfrage nicht wahrheitsgemäß oder 
nicht fristgerecht ausfüllt, 

i. als Hundehalterin / Hundehalter entgegen § 4 nicht oder nicht rechtzeitig bekannt 
gibt, dass sein Hund als gefährlicher Hund eingestuft wurde. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden. 
 
 

§ 14 
IN-KRAFT-TRETEN 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung vom 23.11.2015 außer Kraft. 
 
 
 
 
Giesen, den 05.12.2022 
 
 

G e m e i n d e   G i e s e n 
 
 

gez. 
 

(Jürges) 
Bürgermeister 
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Friedhofsordnunq (FO)

für die Friedhöfe
der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Woltershausen in Woltershausen und Harbarnsen

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe 
(Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat 
der Kirchenvorstand der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Woltershausen am - 
folgende Friedhofsordnung beschlossen:

Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. 
Er Ist mit seinen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er 
ist zugleich ein Ort, an dem die Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem 
Tode die Macht genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben 
wird. Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung 
auf dem Friedhof Richtung und Weisung.

Inhaltsübersicht

I, Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck
§ 2 Friedhofsverwaltung
§ 3 Schließung und Entwidmung

II, Ordnungsvorschriften

§ 4 Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 Dienstleistungen

III, Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7 Anmeldung einer Bestattung
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen
§ 9 Ruhezeiten
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen

IV, Grabstätten

§ 11 Allgemeines
§ 12 Reihengrabstätten
§ 13 Wahlgrabstätten
§ 14 Urnenwahlgrabstätten
§ 15 Rasenreihengrabstätten
§ 15 a Urnenrasenreihengrabstätten
§ 15 b Baumgrabstätten
§ 16 Rückgabe von Wahlgrabstätten
§ 17 Bestattungsverzeichnis

V, Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen

§ 18 Gestaltungsgrundsatz
§ 19 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen
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VI, Anlage und Pflege von Grabstätten

§ 20 Allgemeines
§ 21 Grabpflege, Grabschmuck
§ 22 Vernachlässigung

VII, Grabmale und andere Anlagen

§ 23 Errichtung und Änderung von Grabmalen
§ 24 Mausoleen und gemauerte Grüfte
§ 25 Entfernung
§ 26 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

VIII, Leichenräume und Trauerfeiern

§ 27 Benutzung der Friedhofskapelle

IX, Haftung und Gebühren

§ 28 Haftung
§ 29 Gebühren

X, Schlussvorschriften

§ 30 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

I, Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde 
Woltershausen in seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof besteht aus folgenden 
Teilen:

a) Der Friedhof in Woltershausen umfasst zur Zelt das Flurstück 20/1 Flur 5 
Gemarkung Woltershausen in Größe von insgesamt 0,4323 ha. Eigentümerin 
des Flurstückes ist Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Woltershausen.

b) Der Friedhof in Harbarnsen umfasst zur Zelt das Flurstück 194/1 Flur 1 
Gemarkung Harbarnsen in Größe von insgesamt 0,4033 ha. Eigentümerin des 
Flurstücks Ist die Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Woltershausen

(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren 
Wohnsitz in der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Woltershausen hatten, sowie derjenigen, 
die bei ihrem Tode ein Recht auf Bestattung In einer bestimmten Grabstätte besaßen. 
Der Friedhof dient auch der Bestattung von Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. 
Niedersächsischen Bestattungsgesetzes.

(2) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwal
tung.
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§ 2 
Friedhofsverwaltung

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom 
Kirchenvorstand verwaltet (Friedhofsverwaltung).

(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung sowie den 
sonstigen kirchlichen und staatlichen Vorschriften.

(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der Kirchenvorstand einzelne 
Personen, einen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen.

(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Bestattung, 
Verleihung, Verlängerung oder Übertragung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, 
einer Anzeige zur Errichtung eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden 
von Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhebung von Gebühren und Entgelten 
dürfen für den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

§3 
Schließung und Entwidmung

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus einem 
wichtigen Grund beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden.

(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nutzungsrechte mehr 
verliehen werden. Eine Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich 
zur Anpassung an die Ruhezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch in Grabstätten 
stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nutzungsrechte 
bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten 
Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grabstellen, an denen die Ruhezeit nach 
dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, dürfen nicht neu belegt werden. 
Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnahmen 
von dieser Einschränkung kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung 
unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten zulassen.

(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen werden.

(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen 
aufgehoben. Die Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte 
mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pie
tätsfrist vergangen ist.

II, Ordnungsvorschriften

§4 
Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den 
Besuch geöffnet.

(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch 
vorübergehend geschlossen werden.
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§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu 
verhalten und Äußerungen, die sich in verletzender Weise gegen den christlichen 
Glauben oder die evangelische Kirche richten, zu unterlassen. Die Anordnungen des 
Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die der 
Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen.

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inlinern, Skateboards aller Art - 
ausgenommen Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen sowie Fahrzeuge der 
Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen 
Dienstleistungserbringer - zu befahren,

b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistungen anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten 
auszuführen,

d) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen 
und zu verwerten,

e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen 
Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind,

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder 
mitgebrachten Unrat zu entsorgen,

g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen außerhalb der Wege zu betreten, zu 
beschädigen oder zu verunreinigen,

h) Hunde unangeleint mitzubringen.

(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit die Interessen Anderer 
nicht beeinträchtigt werden.

(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung.

§ 6 
Dienstleistungen

(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die 
für den Friedhof geltenden Bestimmungen zu beachten.

(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und 
in betrieblicher und personeller Hinsicht zuverlässig sind.

(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der
Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf Dauer untersagt werden, wenn der
Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen für den Friedhof geltende 
Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung 
entbehrlich.

(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem 
Friedhof nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht 
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hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu 
säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und bei Unterbrechung 
der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. 
Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum lagern. Geräte 
von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des 
Friedhofs gereinigt werden.

(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, 
die sie im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen.

III, Allgemeine Bestattunasvorschriften

§7 
Anmeldung einer Bestattung

(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen 
rechtzeitig bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die 
Bestattung leiten und wer sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) 
gestaltend mitwirken wird.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der 
Bestattung gestaltend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen 
gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche getan hat und eine 
Wiederholung zu erwarten ist.

(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen 
Ist, ist das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der antragstellenden Person Ort 
und Zeit der Bestattung fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach 
Möglichkeit berücksichtigt werden.

§8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen 
zulässig. Von der Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde 
Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt 
und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht.

(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig 
die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des 
Grundwassers zu verändern oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der 
festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.

(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit 
sein. Für größere Särge ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der 
Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidungen gelten die 
Anforderungen des Absatzes 2 entsprechend.
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(5) Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauerten Grüften sind nur Metallsärge 
oder Holzsärge mit Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.

(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus 
Kunststoffen oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die 
geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit 
des Bodens oder des Grundwassers zu verändern.

§9 
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre.

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen 
werden.

(2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit nur mit 
Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde ausgegraben oder umgebettet werden.

(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu 
verpflichten, alle Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung 
und Wiederinstandsetzung gärtnerischer oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten 
oder Friedhofsanlagen entstehen.

(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht 
unterbrochen oder gehemmt.

(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, 
wenn Gestaltungsbestimmungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen.

IV, Grabstätten

§ 11 
Allgemeines

(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung:

a) Reihengrabstätten (§ 12),

b) Wahlgrabstätten (§ 13),

c) Urnenwahlgrabstätten (§ 14),

d) Rasenreihengrabstätten (§ 15),

e) Urnenrasenreihengrabstätten (§ 15 a),

0 Baumgrabstätten (§ 15 b)
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(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur 
öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils 
geltenden Fassung verliehen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen 
Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nutzungsberechtigte Personen 
haben jede Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen.

(3) Rechte an Reihengrabstätten werden nur Im Todesfall vergeben. Ein Anspruch auf 
Verleihung oder Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in 
bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht.

(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche bestattet werden. 
Eine verstorbene Mutter und ihr gleichzeitig - bei oder kurz nach der Geburt - 
verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Le
bensjahr dürfen in einer Grabstelle bestattet werden.

(5) In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstelle darf zusätzlich eine Asche 
bestattet werden, wenn die bereits bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin 
oder der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die 
eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein naher Verwandter war.

(6) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen etwa folgende Größe 
haben:

a) für Särge: Länge: 2,10 m Breite: 0,90 m,

b) für Urnen: Länge: 1,00 m Breite: 1,00 m.

Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der 
Gestaltungsplan für den Friedhof maßgebend.

(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche 
(ohne Grabhügel) 0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die 
Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erd
wände getrennt sein.

(8) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von 
der Friedhofsverwaltung bestimmt oder zugelassen sind.

(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, 
Vasen, Großgehölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten 
entfernen. Über das Erfordernis entscheidet die Friedhofsverwaltung.

(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 9 nicht 
nach und muss beim Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger 
entfernt werden, sind die dadurch entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten 
Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung 
herausgenommener Pflanzen besteht nicht.

§ 12 
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Erdbestattung, die 
anlässlich einer Bestattung der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben 
werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden.
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(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldem oder Teilen davon wird sechs Monate vor Ab
lauf der Ruhezeit durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekannt 
gemacht.

§ 13 
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die mit einer oder mehre
ren Grabstellen vergeben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 
Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine 
Urkunde ausgestellt.

(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für 
die gesamte Wahlgrabstätte verlängert werden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht 
verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzufordern. Bei 
einer Bestattung verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis 
zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der 
jeweiligen Gebührenordnung.

(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Person und folgende 
Angehörige bestattet werden:

a) Ehegatte,

b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene 

Lebenspartnerschaft,

c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,

d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,

e) Eltern,

f) Geschwister,

g) Stiefgeschwister,

h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Erben.

Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den 
bestattungsberechtigten Personen bestattet wird. Kann nach dem Tode einer 
bestattungsberechtigten Person die Entscheidung der nutzungsberechtigten Person der 
Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt werden, so ist die 
Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Bestattung 
zuzulassen. Die Bestattung anderer, auch nichtverwandter Personen bedarf eines 
Antrags der nutzungsberechtigten Person und der Genehmigung der 
Friedhofsverwaltung.

(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine 
der in Absatz 3 Buchstaben a) bis h) genannten Personen übertragen; zur 
Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche Erklärungen der bisherigen und 
der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die schriftliche Genehmigung der 
Friedhofsverwaltung erforderlich.

(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, 
auf welchen ihrer bestattungsberechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem 
Tode übergehen soll. Eine schriftliche Einverständniserklärung der Rechtsnachfolgerin 
oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. Hat die nutzungsberechtigte Person nicht 
bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll, so geht das 
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Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 bestattungsberechtigten Angehörigen in der dort 
genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen 
Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder die 
Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf deren Verlangen nachzuweisen, 
dass er neuer Nutzungsberechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der 
Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin nicht daran interessiert, das 
Nutzungsrecht zu behalten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf eine andere der 
in Absatz 3 genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden Ist, auf eine 
Person übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungsrechtes 
bestattungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4.

§ 14

Urnenwahlgrabstätten

(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen zur 
Bestattung einer Asche für die Dauer von 30 Jahren vergeben.

(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für 
Urnenwahlgrabstätten auch die Vorschriften für Wahlgrabstätten.

§ 15 
Rasenreihengrabstätten

(1) Pflegeleichte Rasenreihengrabstätten sind Reihengrabstätten mit einer Grabstelle 
für Erdbestattungen, die anlässlich eines Todesfalls der Reihe nach für die Dauer der 
Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. Die 
Pflege erfolgt durch den Friedhofsträger oder einem von diesem beauftragten Dritten.

(2) Die Gestaltung erfolgt mit einer im Boden liegenden, ca. 400 x 300 x 60 mm 
großen, Steinplatte, die den Namen sowie das Geburts- und Sterbejahr des 
Verstorbenen enthält. Das Setzen erfolgt auf Veranlassung und Kosten der 
Nutzungsberechtigten. Wegen der notwendigen Rasenpflege sind Einfassungen und 
aufgesetzte Schriftzeichen nicht erlaubt.

(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die 
Vorschriften für Reihengrabstätten auch für pflegeleichte Rasenreihengrabstätten.

§ 15 a 
Urnenrasenreihengrabstätten

(1) Pflegeleichte Urnenrasenreihengrabstätten sind Reihengrabstätten mit einer 
Grabstelle für Urnenbestattungen, die anlässlich eines Todesfalls der Reihe nach für die 
Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. 
Die Pflege erfolgt durch den Friedhofsträger oder einem von diesem beauftragten 
Dritten.

(2) Die Gestaltung erfolgt mit einer Im Boden liegenden, ca. 400 x 300 x 60 mm 
großen, Steinplatte, die den Namen sowie das Geburts- und Sterbejahr des 
Verstorbenen enthält. Das Setzen erfolgt auf Veranlassung und Kosten der 
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Nutzungsberechtigten. Wegen der notwendigen Rasenpflege sind Einfassungen und 
aufgesetzte Schriftzeichen nicht erlaubt.

(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die 
Vorschriften für Reihengrabstätten auch für Pflegeleichte Urnenrasenreihengrabstätten.

§ 15 b 
Baumgrabstätten

(1) Baumgrabstätten sind Reihengrabstätten mit einer Grabstelle für 
Urnenbestattungen, die anlässlich eines Todesfalls der Reihe nach für die Dauer der 
Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. Die 
Pflege und Gestaltung erfolgt durch den Friedhofsträger oder einem von diesem 
beauftragten Dritten.

(2) Den Verstorbenen wird durch eine Gedenkplatte, die den Namen des Verstorbenen 
sowie das Geburts- und Sterbejahr enthält gedacht. Das Setzen erfolgt auf 
Veranlassung und Kosten der nutzungsberechtigten Person. Wegen der 
notwendigen Rasenpflege sind Einfassungen und aufgesetzte Schriftzeichen nicht 
erlaubt.

(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die 
Vorschriften für Reihengrabstätten auch für Grabstätten Im Baumgrabfeld.

§ 16 
Rückgabe von Wahlgrabstätten

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten 
Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die 
Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch 
auf Gebührenerstattung.

§ 17 
Bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt über alle Bestattungen ein Verzeichnis, welches die 
Namen der Bestatteten, die Art und Lage der Grabstätten, die Dauer der Ruhezeiten 
und die Daten der Nutzungsberechtigten beinhaltet.

V, Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen

§ 18 
Gestaltungsgrundsatz

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der 
Friedhofszweck und die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner 
Gesamtanlage gewahrt werden.
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§ 19 
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine 
Verunstaltung des Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher In ihrer Andacht stören 
können. Die Gestaltung darf sich ferner nicht gegen den christlichen Glauben richten. 
Im Übrigen gilt § 18 entsprechend. Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der 
Seite oder Rückseite eines Grabmals in unauffälliger Weise angebracht werden.

(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errichtet werden, die 
nachweislich in der Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne 
des „Übereinkommens 182 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das 
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit" hergestellt sind.

(3) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem 
Zustand zu halten. Hierfür sind die nutzungsberechtigten Personen verantwortlich.

(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Tellen davon 
gefährdet, sind die für die Unterhaltung verantwortlichen nutzungsberechtigten 
Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzüge kann 
der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen 
Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird 
der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung 
nicht Innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist der 
Friedhofsträger berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten 
der nutzungsberechtigten Personen zu entfernen. Sind nutzungsberechtigte Personen 
nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als 
Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf den 
Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.

VI, Anlage und Pflege der Grabstätten

§ 20 
Allgemeines

(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der Belegung oder nach dem 
Erwerb des Nutzungsrechts angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt 
werden, durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche Anlagen nicht 
beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist auf den Grabstätten nicht 
gestattet.

(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nutzungsberechtigten 
Personen verpflichtet. Die Verpflichtung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des 
Nutzungsrechtes.

(3) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, absterbende oder 
Bestattungen behindernde Hecken und Sträucher auf Kosten der zuständigen 
nutzungsberechtigten Person zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, 
Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen 
Plätzen abzulegen.
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(4) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der 
Grabstätten obliegt allein der Friedhofsverwaltung.

(5) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch 
fremde Personen und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen.

§ 21 
Grabpflege, Grabschmuck

(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmitteln sowie von 
biologisch nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von 
Grabmalen und anderen Anlagen ist nicht gestattet.

(2) Es dürfen zum Schutz gegen Unkraut, z.B. bei Kiesbelegungen, keine Vliese, 
Schutzfolien oder sonstige Materialen verwendet werden, die geeignet sind, nachhaltig 
die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des 
Grundwassers zu verändern oder die die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der 
festgesetzten Ruhezeit ermöglichen.

(3) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in 
Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen 
sowie bei Pflanzenanzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet 
werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Markierungszeichen.

(4) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für die Aufnahme von 
Schnittblumen ist nicht gestattet.

§ 22 
Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder gepflegt, hat die 
nutzungsberechtigte Person nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung 
die Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie 
der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten 
der nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen oder bringen lassen. Ist die 
nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung aus Satz 1 nicht nachgekommen, kann 
die Friedhofsverwaltung auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit 
sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen 
hat. In dem Entziehungsbescheid wird die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, 
das Grabmal und die anderen Anlagen innerhalb von drei Monaten nach 
Unanfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen.

(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die 
Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte 
nutzungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, 
sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder 
der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung

a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und

b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die 
Aufforderung nicht befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder 
nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den 
Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Person entfernen oder entfernen 
lassen.
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VII, Grabmale und andere Anlagen

§ 23 
Errichtung und Änderung von Grabmalen

(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderen Anlagen sind der 
Friedhofsverwaltung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen 
Friedhofsordnung und den Vorgaben des technischen Regelwerks entspricht.

(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeigneten Maßstab beizufügen. In 
den Anzeigeunterlagen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der 
Befestigungsmittel mit Bemaßung und Materialangaben sowie die Gründungstechnik 
mit Maßangaben und Materialbenennung In den Anzeigeunterlagen eingetragen sein.

(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollständigen Anzeige 
begonnen werden, wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken 
wegen eines Verstoßes gegen die Friedhofsordnung oder das technische Regelwerk 
geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf begonnen werden, wenn 
die Friedhofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden 
Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten 
bestätigt.

(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche 
Anlage nicht binnen eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert 
worden ist.

(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie 
sind entsprechend ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu 
fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch 
beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßgebendes Regelwerk zur 
Auslegung der Regeln der Baukunst Ist ausschließlich die aktuelle Fassung der 
Richtlinie des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und 
Holzbildhauerhandwerks (BIV). Die BIV-Richtlinie gilt für die Planung, Erstellung, 
Ausführung und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen.

(6) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungserbringer, die aufgrund 
ihrer Ausbildung in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des 
Friedhofes die angemessene Gründungsart zu wählen und nach der BIV-Richtlinie die 
erforderlichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die Dienstleistungserbringer 
müssen in der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile das richtige 
Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen 
sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig sein, mit Hilfe 
von Messgeräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren.

(8) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und 
anderer Anlagen nicht den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Friedhofsordnung, 
setzt die Friedhofsverwaltung der nutzungsberechtigten Person eine angemessene Frist 
zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und anderer Anlagen. Nach 
ergebnislosem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder 
Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person veranlassen. Bei nicht 
ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals und anderer Anlagen gilt § 
19 Absatz 4.
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§ 24 
Mausoleen und gemauerte Grüfte

(1) Soweit auf dem Friedhof Mausoleen oder gemauerte Grüfte bestehen, können sie 
im Rahmen der bestehenden Nutzungsrechte genutzt werden. Neubauten sind 
nicht möglich. Im Übrigen gelten § 19 Absätze 3 und 4 entsprechend.

(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhandenen Mausoleen oder gemauerten 
Grüften ist nur möglich, wenn sich die nutzungsberechtigten Personen in 
schriftlichen Verträgen gegenüber der Friedhofsverwaltung verpflichten, alle mit 
der Instandsetzung und Unterhaltung der Mausoleen und Grüfte verbundenen 
Kosten und die Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen. Nach Beendigung des 
Nutzungsrechts sind die Mausoleen oder gemauerten Grüfte von den 
nutzungsberechtigten Personen vollständig zu entfernen.

§ 25 
Entfernung

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit 
vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekanntmachung über das Abräumen der 
Grabstätten veranlasst die Friedhofsverwaltung auf Kosten der Nutzungsberechtigten 
die Entfernung von Grabmalen und anderen Anlagen. Innerhalb von drei Monaten nach 
der Bekanntmachung über das Abräumen und bei Wahlgräbern auch innerhalb von drei 
Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit können die nutzungsberechtigten Personen 
Grabmale und andere Anlagen selbst entfernen, soweit es sich nicht um Grabmale 
nach § 26 handelt. Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für Grabmale und andere 
Anlagen zu leisten. Sie ist auch nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und 
anderer Anlagen verpflichtet.

(3) Sofern der Nutzungsberechtigte die Entfernung selbst vornimmt, hat diese 
fachgerecht und vollständig zu erfolgen. Die Friedhofsanlagen sind hierbei schonend zu 
behandeln. Für etwaige Schäden haftet der Nutzungsberechtigte. Die Abnahme der 
Arbeiten erfolgt durch die Friedhofsverwaltung.

§ 26 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der 
Friedhofsverwaltung erhalten.

VIII. Trauerfeiern

§ 27 
Benutzung der Friedhofskapellen

(1) Für die Trauerfeier stehen die Friedhofskapellen der Gemeinde Lamspringe zur 
Verfügung. Es gelten die Nutzungsbestimmungen der Gemeinde Lamspringe

- 996 -



(2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen.

(3) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum 
Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen 
Krankheit gelitten oder bei ihr der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten 
Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken wegen des Zustandes der Leiche 
bestehen.

IX. Haftung und Gebühren

§ 28 
Haftung

Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in 
ihrem Auftrag errichtete Grabmale, und andere Anlagen entstehen.

§ 29 
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der 
jeweils geltenden Friedhofsgebührenordnung zu entrichten.

X, Schlussvorschriften

§ 30 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung und nach der 
öffentlichen Bekanntmachung zum 01.01.2023 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung für den Friedhof Woltershausen in der Fas
sung vom 29.07.2014 und die Friedhofsordnung für den Friedhof Harbarnsen in der 
Fassung vom 29.07.2014 außer Kraft.

Ev.-Iuth. Kirchengemeinde 
Der Kirchenvorstand

Vorsitzende(r
L.S. /l'' ü

Kirchenvorsteher(in)

- 997 -



Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs. 2 
und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Hildesheim, den « I n H

Im Auftrac

Bevollm\cr)tigter

Ev.-Iuth. Kirchenkreis
Der Kirchenkrelsyorstand

Kirchenkreis  
enkrelsyorstanc
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Friedhofsqebührenordnunq (FGO)

für die Friedhöfe der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Woltershausen 
in Woltershausen und Harbarnsen

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe 
(Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und 
§ 29 der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-Iuth. Kirchmgemelnde 
Woltershausen für die Friedhöfe in Woltershausen und Harbarnsen am2-^''/.gZ.foIoende 
Friedhofsgebührenordnung beschlossen:

§ 1 
Allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige In § 6 
aufgeführte Leistungen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser 
Gebührenordnung erhoben.

§2 
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist

1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung 
beantragt oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat,

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat,
3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche 

Erklärung übernommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft 
Gesetzes haftet.

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr Ist

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen 
wird,

2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche 
Erklärung übernommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft 
Gesetzes haftet.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§3
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung 
des Nutzungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der 
Verlängerung des Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der 
Grabstätte.

(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der 
Inanspruchnahme der jeweiligen gebührenpflichtigen Leistung.

(3) Bel Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der 
Verwaltungshandlung.
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§4 
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und 
Leistungen verweigern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder 
eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist.

(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.

§5
Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren

(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden 
angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten 
rückständigen Gebührenbetrages zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten durch 50 
Euro teilbaren Betrag.

(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den 
Gebührenschuldner oder die Gebührenschuldnerin zu erstatten.

(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im 
Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der 
Vollstreckungsschuldner oder die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen.

§6 
Gebührentarif

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten:

1. Reihengrabstätte
Für 30 Jahre : 500,00 €

2, Wahlgrabstätte
Für 30 Jahre - je Grabstelle- : 690,00 €

3. Urnenwahlgrabstätte
Für 30 Jahre - je Grabstelle - : 540,00 €

4. Rasenreihengrabstätte
Für 30 Jahre -je Grabstelle - : 1.580,00 €

5. Urnenrasenreihengrabstätte
Für 30 Jahre - je Grabstelle - : 1.100,00 €

6. Baumgrabstätte
Für 30 Jahre - je Grabstelle - : 1.700,00 €
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7. Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits belegten Wahl- oder 
Urnenwahlgrabstelle, gemäß § 11 Absatz 5 der Friedhofsordnung:

Bel einer Beisetzung in einer Wahl- oder Urnenwahlgrabstelle eine Gebühr gemäß Nr.
8. für alle Grabstellen zur Anpassung an die neue Ruhezeit.

8. Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Verlängerung von Nutzungsrechten gern. 
§ 13 Absatz 2 FO ist 1/301 der Gebühr nach Nummer 2 und 3 je Grabstelle zu 
entrichten.

Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen 
Kalenderjahren möglich.

Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes 
wird für die gesamte Nutzungszelt im Voraus erhoben.

II. Friedhofsunterhaltungsgebühr:
für ein Jahr je Grabstelle: 15,00 €

III. Sonstige Gebühren:
Bei vorzeitiger Einebnung nach mindestens 25 Jahren Liegezeit
je Jahr und Grabstelle: 30,00 €

IV. Verwaltungsgebühren:
1. Laufende Überprüfung der Standsicherheit von stehenden Grabmalen
a) Für 30 Jahre je Grabmal 60,00 €
b) Bel Verlängerung von Nutzungsrechten je Jahr und Grabmal 2,00 €

§7 
Sonstige Leistungen

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der
Friedhofsverwaltung nach dem jeweiligen Aufwand berechnet.

§8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung und nach der 
öffentlichen Bekanntmachung zum 01.01.2023 in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung treten die 
Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof Woltershausen in der Fassung vom 
29.07.2014 und die Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof Harbarnsen in der 
Fassung vom 29.07.2014 außer Kraft.

1 Es ist die Dauer der Ruhezeit gern. § 9 der FO einzufügen
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Woltershausen, den .‘.<..1...'......

Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Woltershausen 
Der Kirchenvorstand

Vorsitzende(r) ,
L.S.

Klrchenvorsteher(in)

Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, 
Abs. 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 

lj.ij i . iHildesheim, den ...... |

Ev.-Iuth. Kirchenkreis 'y
Der Kirchenkralsvorstand"

Im Auftrag u

Bevollmäch^te^
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Hinweisbekanntmachung 

Zweckverband 
für Tierkörperbeseitigung 

Südniedersachsen/Hannover 

Der Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Südniedersachsen/Hannover hat folgendes 
bekannt gemacht: 

• Zeit, Ort und Tagesordnung der Verbandsversammlung am 16.12.2022. 
• Neufassung der Zweckverbandsordnung des „Zweckverbandes für 

Tierkörperbeseitigung Südniedersachsen/Hannover“ vom 14. Oktober 2022. 
• Neufassung der Satzung über Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld des 

Zweckverbandes für Tierkörperbeseitigung Südniedersachsen/Hannover“ vom 14. 
Oktober 2022 

Der vollständige Wortlaut der Bekanntmachung ist im Internet unter der Adresse 
www.tierkoerperbeseitigung-zweckverband-suedniedersachsenhannover.de veröffentlicht. 

Zweckverband für Tierkörperbeseitigung   Dezember 2022 
Südniedersachsen/Hannover 

Doreen Fragel 
Vorsitzende der Verbandsversammlung 
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